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Amtlicher Teil

Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Öff entliche Bekanntmachung gemäß § 8 i. V. m. § 19 Abs. 
3 BImSchG

Antrag der Fa. Tennet TSO GmbH auf Erteilung einer ers-
ten Teilgenehmigung gemäß § 8 i. V. m. § 19 Abs. 3 BIm-
SchG für bauvorbereitende Maßnahmen im Zuge der 
Neuerrichtung der südlichen Konverterstation am Netz-
verknüpfungspunkt Bergrheinfeld/West des Vorhabens Nr. 
4 „Höchstspannungsleitung Wilster – Bergrheinfeld/West; 
Gleichstrom“ des Bundesbedarfsplanungsgesetzes

Bekanntmachung vom 01.09.2022, Nr. 55.1-8711.08-19-3-150

Für das oben genannte Vorhaben hat die Fa. TenneT TSO 
GmbH, Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth, bei der Regierung 
von Unterfranken die Erteilung einer 1. Teilgenehmigung im 
Verfahren mit Öff entlichkeitsbeteiligung beantragt.

Die Fa. TenneT TSO GmbH plant die Errichtung und den Be-
trieb einer Konverterstation auf dem Gebiet der Gemeinde 
Bergrheinfeld (Konverterstation „Bergrheinfeld/West“). 

Die geplante Konverterstation „Bergrheinfeld/West“ ist Teil des 
Vorhabens 3 der Anlage zu § 1 Abs. 1 Bundesbedarfsplanungs-
gesetz und wird zusammen mit dem Vorhaben 4 unter dem Be-
griff  „SuedLink“ geführt. Es handelt sich dabei um Maßnah-
men zur Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ), die 
Energie vom Norden in den Süden Deutschlands sowie in um-
gekehrter Richtung übertragen können. Der Anschluss dieser 
HGÜ-Verbindung des Vorhabens Nr. 4 nach Bundesbedarfspla-

nungsgesetz an das vorhandene Drehstromnetz erfolgt an den 
gesetzlich festgelegten Netzverknüpfungspunkten Wilster im 
Norden und Bergrheinfeld/West im Süden mittels Konverter-
stationen. Mit der Errichtung und dem Betrieb der geplanten 
Konverterstation „Bergrheinfeld/West“ soll die Anbindung des 
südlichen Netzverknüpfungspunktes der HGÜ-Verbindung si-
chergestellt werden. Mit einer Inbetriebnahme der Konverter-
station „Bergrheinfeld/West“ ist voraussichtlich im Jahr 2028 
zu rechnen. 

Gegenstand des vorliegenden Antrags auf eine erste Teilgeneh-
migung ist die Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen 
als Grundlage für die Errichtung der Konverterstation „Berg-
rheinfeld/West“ inklusive Schaltfeld und Transformatoren. 
Hierzu zählt im Wesentlichen die Herstellung und Vorbereitung 
des Baufeldes, einschließlich erforderlicher Nebenanlagen.

Davon erfasst sind:

- Archäologische Erkundungen und Ausgrabungen der Bo-
dendenkmäler

- Geländemodellierung

- Herstellung einer Zufahrt zum Gelände

- Errichtung der Baustelleneinrichtung

Begleitend fi ndet die Umsetzung artenschutzrechtlicher Maß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) statt. Der Beginn der bauvorberei-
tenden Maßnahmen, insbesondere der archäologischen Maß-
nahmen zur Sicherung der Bodendenkmäler, ist Anfang des 
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Jahres 2023 geplant.

Die Errichtung und der Betrieb der Konverterstation unterfällt 
Nr. 1.8 der Anlage 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV). Daher bedarf 
dessen Errichtung, als auch damit in Zusammenhang stehen-
de Arbeiten, aufgrund §§ 4, 19 BImSchG einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung. Auf Antrag der TenneT TSO 
GmbH ist gemäß § 19 Abs. 3 BImSchG vor Erteilung der ers-
ten Teilgenehmigung ein förmliches Genehmigungsverfahren 
durchzuführen.

Das Vorhaben ist daher öff entlich bekannt zu machen und der 
Antrag und die Unterlagen sind nach der Bekanntmachung ei-
nen Monat lang zur Einsicht auszulegen (§ 10 Abs. 3 BImSchG, 
§ 8 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundesim-
missionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren – 9. BImSchV)). 

Die auszulegenden Unterlagen erfassen insbesondere folgende 
Unterlagen:

- Erläuterungsbericht mit allgemeinen Angaben

- Beschreibung des Standorts und der Standortfi ndung

- Anlagen- und Betriebsbeschreibung

- Angaben zu Emissionen und Immissionen (Lärm, Luft, 
Licht, elektromagnetische Felder) mit Plänen

- Angaben zu Anlagensicherheit, Abfällen und Energieeffi  zi-
enz 

- Bauantrag und Unterlagen zur Geländemodellierung 

- Bauantrag und Unterlagen zur Herstellung der Zufahrt

- Angaben zu Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Gewäs-
serschutz

- Angaben zu Auswirkungen auf die Natur und Landschaft 
mit umweltfachlicher Stellungnahme

- Baugrunduntersuchungen

- Konzept für die archäologischen Sondierungen

Der Antrag und die Antragsunterlagen (Zeichnungen und Er-
läuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem 
Vorhaben betroff enen Grundstücke und Anlagen des Vorhabens 
erkennen lassen), liegen in der Zeit 

vom 09.09.2022 bis einschließlich 10.10.2022

• bei der Gemeinde Bergrheinfeld, Hauptstraße 38, 97493 
Bergrheinfeld

und

• im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 
Schweinfurt

während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus.

Zudem werden die Antragsunterlagen im Internet auf der 
Homepage der Regierung von Unterfranken unter https://
www.regierung.unterfranken.bayern.de/ unter der Rubrik 
„Aufgaben“ > „Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz“ 
> „Rechtsfragen Umwelt“ > „Immissionsschutz; Beantragung 
einer Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer 
Anlage“ https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/auf-
gaben/177673/177699/leistung/leistung_2365/index.html ver-
öff entlicht. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der ausgelegten 
Antragsunterlagen (§ 8 Abs. 1 Satz 4 der 9. BImSchV).

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist eine Einsichtnahme 
in die ausliegenden Antragsunterlagen nur unter Wahrung der 
zum Zeitpunkt der Einsichtnahme geltenden, pandemiebeding-
ten Einlassbeschränkungen der Gemeinde bzw. des Landrat-

samts möglich. 

Im Landratsamt Schweinfurt besteht derzeit das Erfordernis 
einer Terminvereinbarung, sowie die Pfl icht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes.

Während der Auslegungsfrist vom 09.09.2022 bis einschließ-
lich 10.10.2022 und bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist, das ist bis zum

24.10.2022 

können bei der Genehmigungsbehörde

Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würz-
burg

(poststelle@reg-ufr.bayern.de)

oder bei der Gemeinde Bergrheinfeld und dem Landratsamt 
Schweinfurt Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich 
oder elektronisch erhoben werden. Das Erheben von Einwen-
dungen per einfacher E-Mail ist zulässig.

Mit Ablauf dieser Frist, also mit Ablauf des 24.10.2022, sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschreiben 
an die Antragstellerin sowie an die beteiligten Behörden, die 
ihren Aufgabenbereich berühren, zur Stellungnahme weiter-
geleitet werden. Auf Verlangen des Einwenders/der Einwen-
derin werden dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, 
wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Die Regierung von Unterfranken erörtert die rechtzeitig gegen 
das Vorhaben erhobenen Einwendungen. Der Erörterungster-
min wird voraussichtlich 

am 12.12.2022 um 09:30 Uhr

im Großen Sitzungssaal 

des Landratsamts Schweinfurt,

Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt

stattfi nden.

Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erho-
bene Einwendungen auch bei Ausbleiben der Antragstellerin 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert 
werden.

Der Erörterungstermin wird aufgrund einer Ermessensent-
scheidung der Genehmigungsbehörde durchgeführt. Bei dieser 
Ermessensentscheidung können gemäß § 5 Abs. 1 des Pla-
nungssicherstellungsgesetzes auch geltende Beschränkungen 
aufgrund der COVID-19-Pandemie und das Risiko der wei-
teren Ausbreitung des Virus berücksichtigt werden. Insbe-
sondere kann nach § 5 Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5 des Planungssi-
cherstellungsgesetzes als Ersatz für den Erörterungstermin eine 
Online-Konsultation durchgeführt werden. 
Der Erörterungstermin kann aus den Gründen des § 16 der 9. 
BImSchV entfallen.
Der Erörterungstermin ist öff entlich. Im Einzelfall kann aus 
besonderen Gründen die Öff entlichkeit ausgeschlossen werden.

Ferner wird darauf verwiesen, dass die Zustellung der Entschei-
dung über Einwendungen durch öff entliche Bekanntmachung 
ersetzt werden kann.

Würzburg, den 01.09.2022
Regierung von Unterfranken

Jochen Lange
Regierungsvizepräsident
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Sicherheit, Kommunales und Soziales

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt für das Haushaltsjahr 
2022

Bekanntmachung vom 23.08.2022 Nr. 12-1444.04-1-12

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Berufsschule 
Kitzingen-Ochsenfurt hat in ihrer Sitzung am 04.07.2022 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
10.08.2022, Nr. 12-1444.04-1-12, die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ich-
tigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in den Ge-
schäftsräumen des Zweckverbandes Berufsschule Kitzingen-
Ochsenfurt, Landratsamt Kitzingen, Kaiserstraße 4, 97318 
Kitzingen, während der Geschäftszeiten öff entlich zur Einsicht-
nahme auf.

Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öff entlich bekannt ge-
macht.

Würzburg, 23.08.2022
Regierung von Unterfranken

Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor 

II.

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und 42 KommZG i.V.m. Art. 57 
ff . LKrO sowie § 9 der Verbandssatzung erlässt der Zweckver-
band Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt folgende Haushalts-
satzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  1.314.900 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  302.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen.

§ 3

Der ungedeckte Bedarf des Haushalts beträgt 307.200 €. Er 
wird durch eine Umlage gem. § 17 Ziff . 1 und 2 der Verbands-
satzung aufgebracht. Die Umlage beträgt je Schüler 260,56 €.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Kitzingen, 16.08.2022

Tamara Bischof
Landrätin
Verbandsvorsitzende
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Bezirk Unterfranken

Beteiligungsbericht gem. Art. 80 Abs. 3 BezO über die Be-
teiligung des Bezirk Unterfranken an der Lohrer Selbsthilfe 
gGmbH sowie an der Bezirk Unterfranken Krankenhäuser 
und Heime Service-GmbH, Würzburg, (BUS) für das Ge-
schäftsjahr 2021

Bekanntmachung vom 01.09.2022 Nr. RUF-Z1.1-0175-12-17-2

I.

Mit Schreiben vom 23.08.2022 hat der Bezirk Unterfranken um 
Veröff entlichung des nachfolgenden Textes gebeten.

Würzburg, 01.09.2022
Regierung von Unterfranken

Jochen Lange
Regierungsvizepräsident

II.

Der Bezirk Unterfranken hat den Beteiligungsbericht gem. Art. 
80 Abs. 3 BezO über seine Beteiligung an der Lohrer Selbsthilfe 
gGmbH sowie an der Bezirk Unterfranken Krankenhäuser und 
Heime Service-GmbH, Würzburg (BUS) für das Geschäfts-
jahr 2021 erstellt. Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung vom 
21.07.2022 von dem Beteiligungsbericht Kenntnis genommen.

Der Beteiligungsbericht kann während der allgemeinen Dienst-
stunden im Verwaltungsgebäude des Bezirk Unterfranken, 
Silcherstraße 5, 97074 Würzburg, Zimmer O 64, eingesehen 
werden.

Würzburg, den 23.08.2022

Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Andrea Hauser

Krankenhausrecht kompakt 2022

32. aktualisierte Ausgabe

Stand 2022

787 Seiten

Preis: 56,00 Euro

ISBN 978-3-17-041898-1

Kohlhammer Verlag

Die Ausgabe „Krankenhausrecht kompakt 2022“ enthält die 

wichtigsten Gesetze und Verordnungen des Krankenhauswe-

sens mit speziellen Fokus auf die Krankenhausfi nanzierung. 
Die Neuaufl age berücksichtigt sämtliche Änderungen, die bis 
zum 31. Dezember 2021 im Bundesgesetzblatt veröff entlicht 
worden sind. Regelungen, die erst nach dem 01.01.2022 in 
Kraft treten, sind dabei zusätzlich zu den aktuell geltenden Ge-
setzestexten in der Gesetzessammlung und im Text besonders 
hervorgehoben.

Baeck/Deutsch/Winzer

Arbeitszeitgesetz: ArbZG

Kommentar

4. Aufl age 2020

Preis: 69,00 Euro

ISBN 978-3-406-75069-4

C.H. Beck Verlag

Beleuchtet das ArbZG kompakt und aktuell.

Der handliche Praxiskommentar behandelt das Arbeitszeit-
gesetz praxisorientiert und berücksichtigt auch die Bezüge 
zum europäischen Recht sowie zu spezialgesetzlichen ar-
beitszeitrechtlichen Normen, wie etwas Fahrpersonalgesetz. 
Besonders beachtet das Werk auch die dazu ergangene Recht-
sprechung. Die Neuaufl age legt den Fokus auf die aktuelle 
Rechtsprechung, die von den Experten umfassend ausgewertet 
und eingearbeitet wurde. Darunter Grundsatzentscheidun-

gen, die die Rechtsprechung besonders geprägt haben, wie 
etwa die Entscheidung des EuGH zur Aufzeichnungspfl icht 

der Arbeitszeit. Auch europarechtliche Hintergründe und 

Entwicklungen sind verstärkt berücksichtigt, darunter die 
europäischen Initiativen zur Präzisierung und Umsetzung der 
Arbeitszeit-RL. Mit der 4. Aufl age erhalten Sie das optimale 
Hilfsmittel für den praxisbetonten Arbeitsalltag.

Gerd Geyer/Hermann Schmidt-Kaler

Die Haßberge und ihr Vorland - Wanderungen in die 

Erdgeschichte 

(Band 20)

Stand 2006

128 Seiten

Preis: 18,00 Euro

ISBN 978-3-89937-067-6

Pfeil Verlag

„Die Haßberge und ihr Vorland“ deckt den Ausstrichbereich 
des Keupers in Franken weitgehend ab, nachdem zurvor der 
Steigerwald (Band 13) und die Frankenhöhe (Band 14) als we-
sentliche, vom Keuper geprägte Regionen dargestellt wurden. 
Nach einem landschaftlich-geologischen Überblick werden 
Grundgebirge, Perm und tiefere Trias kursorisch behandelt, der 
Keuper als dominierendes geologisches Element dagegen aus-
führlich dargestellt. Vom Jura ist nur der unterste Abschnitt in 
wenigen Resten erhalten. Die Kreise fehlt völlig. Für das Ter-
tiär sind der Vulkanismus der Heldburger Gangschar und die 
Landschaftsentwicklung wichtig. Auch auf die wechselhafte 
Flussgeschichte und die Geomorphologie wird kurz eingegan-
gen.


